
Entartete Rechtsakte
Spiegel  online:  „‚So  moralisch  unhaltbar  die  Verfolgung
‚entarteter Kunst‘ auch gewesen ist, aus juristischer Sicht
kann  keine  Restitution  verlangt  werden‘,  schreibt  der
Rechtsexperte Carl-Heinz Heuer. Beschlagnahmungen aus Museen
und  der  Verkauf  der  Werke  waren  demnach  trotz  aller
Verwerflichkeit Rechtsakte. Denn der NS-Regime war Eigentümer
der Kunstschätze deutscher Museen und konnte laut Heuer frei
darüber entscheiden, was damit geschehen sollte.“

https://www.burks.de/burksblog/2013/11/06/entartete-rechtsakte
http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kunstfund-in-muenchen-was-wird-mit-den-bildern-wem-gehoeren-sie-a-931894.html
http://www.jura.uni-heidelberg.de/reimer/schwerpunktbereich_5a/heuer.html

